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EINLEITUNG

Das Handlungskonzept ist der Kern des Masterplan Mobilität der Stadt Sankt Augustin. Es baut auf
dem am 04.02.2025 vom Ausschuss für Mobilität beschlossenen Zielsystem auf und konkretisiert
die daraus resultierenden Handlungsfelder in Form von Maßnahmensteckbriefen. Sie stellen
informelle Rahmenvorgaben dar und beschreiben Projektvorschläge. Mit ihnen soll das
Mobilitätssystem der Stadt Sankt Augustin nachhaltiger ausgestaltet werden, indem sie
entsprechend der Zielvorstellungen zur Förderung der Verkehrsarten des Umweltverbundes und
der vernetzten Mobilität sowie der effizienten und verträglichen Abwicklung des Kfz-Verkehrs
verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Diese wirken idealerweise zusammen.

Die Steckbriefe sind zum besseren Überblick formularartig aufgebaut und beschreiben die
jeweiligen Maßnahmenvorschläge kompakt und handlungsorientiert. Die einzelnen Bestandteile
sind in der nachfolgenden Lesehilfe erläutert. Der Masterplan Mobilität umfasst insgesamt 22
Steckbriefe, aufgeteilt in drei Handlungsfelder. Einige Steckbriefe wurden unter übergeordneten
Überschriften zusammengestellt. Dem Handlungskonzept vorab gestellt ist eine
Problembeschreibung unter zwei Aspekten: Zum einen erfolgt der Hinweis auf die dringend
notwendige regionale Sichtweise der zu lösenden Herausforderungen. Denn Sankt Augustin
befindet sich in einem engmaschig verflochtenen verstädterten Raum, dessen Mobilitätssystem
grenzüberschreitend vernetzt und verkehrstechnisch hochgradig komplex ist. Zum anderen wird
der Hinweis auf die Notwendigkeit einer integrierten Netzplanung für alle Verkehrsarten gegeben,
wenn es darum geht, Nutzungskonflikte zu lösen und Entwicklungsperspektiven planerisch zu
erarbeiten.

Der Kanon der Steckbriefe ist grundsätzlich offen. Das heißt, die Steckbriefe sind je nach
Erfordernis modifizierbar, zu ergänzen und fortschreibbar. Mit dem Beschluss des
Handlungskonzeptes werden keine unumstößlichen Festlegungen getroffen. Vielmehr erfolgt ein
Richtungsentscheid zur Weiterentwicklung eines nachhaltigen Mobilitätssystems.

Zum Charakter des Masterplan Mobilität

Der Masterplan Mobilität für die Stadt Sankt Augustin mit dem Handlungskonzept als Kern

bedeutet eine verbindliche und richtungsweisende Arbeitsgrundlage für die weitere

Mobilitätsplanung, jedoch keine Detailplanung. Die Projektsteckbriefe, wie sie hier formuliert

werden, bilden die Basis für die weitere Arbeit und Abstimmung mit allen Beteiligten.

Die Mobilitätsplanung der Stadt Sankt Augustin soll künftig noch systematischer und

konsequenter unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erfolgen, um die notwendigen klima-

und verkehrspolitischen Erfordernisse zu erfüllen. Dieser Rahmen kann und soll

weiterentwickelt werden, sobald sich über eine Evaluation herausstellt, dass die

Zielerreichung weitergehende Maßnahmen notwendig macht.
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Titel des 3. Steckbriefs

In diesem Bereich sind die Bezüge zum Zielsystem des Masterplan Mobilität aufgelistet. Dieses
umfasst fünf Ziele, inklusive ihrer Unterziele in der entsprechenden Nummerierung.

Beispiel: Ziel 3.1 → Räumliche Barrierefreiheit der Verkehrsinfrastruktur weiter vorantreiben.

ZIELE

Abhängig von verschiedenen Kriterien wurden die
Maßnahmenvorschläge in Wirkungsklassen eingeteilt. Dabei
wurden insbesondere folgende Kriterien berücksichtigt:

• Bürgervotum aus den durchgeführten Beteiligungsformaten
(Anzahl der Nennungen)

• Erhöhung der Verkehrssicherheit

• Netzbedeutung (Stadtteilebene / Gesamtstadt / Region)

• Betroffene Zielgruppen

• Einfluss des Vorschlages auf die Barrierefreiheit,

• Attraktivitätssteigerung des Umweltverbundes

• Beitrag zur vernetzten Mobilität

• CO2-Einsparungspotenzial

.

WIRKUNG

hohe Wirkung

geringe Wirkung
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In diesem Bereich sind die zu erwartenden 
Kosten dargestellt.1

KOSTEN

€€€€ < 50.000 €

€€€€
50.000 € 

bis <100.000 €

€€€€ 100.000 € 
bis <500.000 €

€€€€ >500.000 €

1 Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine erste Einschätzung,
die je nach genauer Umsetzung variieren kann oder auch nicht
immer bezifferbar ist, da nicht alle Parameter vorliegen, die
eine Einschätzung ermöglichen.

Hier sind Vorschläge für mögliche 
Umsetzungszeitpunkte vermerkt. 

UMSETZUNG

Kurzfristig (bis 5 Jahre)

Mittelfristig (5-10 Jahre)

Langfristig (10-15 Jahre)

Daueraufgabe

HANDLUNGSFELDER - LESEHILFE
MASTERPLAN MOBILITÄT SANKT AUGUSTIN
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MASTERPLAN MOBILITÄT SANKT AUGUSTIN
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1.1 Verkehrskritische Knotenpunkte sicher und nutzendenorientiert optimieren
1.2 Straßenquerschnitte nutzungsgerecht gestalten

1.2.1 Hauptverkehrsstraßen verkehrssicher, funktionsgerecht und
städtebaulich attraktiv gestalten

1.2.2 Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren weiterentwickeln 
1.2.3 Radverkehrskonzept fortschreiben

1.3 Verkehrsräume flächendeckend barrierefrei gestalten

HANDLUNGSFELD 1: INTEGRIERT PLANEN UND STEUERN –
INFRASTRUKTUR FÜR ALLE SCHAFFEN

2.1 Mobilitätsmanagement in der Verwaltung weiterentwickeln
2.2 Betriebliches Mobilitätsmanagement in ortsansässigen Einrichtungen und Unternehmen

unterstützen
2.3 Mobilitätsmanagement für Schulen und Kitas aufbauen und verstetigen
2.4 Parkraummanagement weiterentwickeln

2.4.1 Bestandsanalyse durchführen
2.4.2 Erarbeitung eines flächendeckenden Parkraumkonzeptes

2.5 Verkehrsplanung datengestützt organisieren
2.5.1 Modal Split-Erhebung durchführen
2.5.2 Verkehrsdaten erheben

2.6 Kommunales Mobilitäts-Dashboard aufbauen
2.7 Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsangebote verstetigen

HANDLUNGSFELD 2: MOBILITÄTSMANAGEMENT UND 
KOMMUNIKATION VERSTETIGEN

3.1 Stadtbahnlinie leistungsfähig ausbauen
3.2 Busnetz um leistungsfähige Korridore und Anbindungen ergänzen
3.3 Attraktive Radpendlerrouten entwickeln
3.4 Vernetzte Mobilität ausbauen

3.4.1 Mobilstationen vervollständigen
3.4.2 Nahmobilitätsachsen gezielt entwickeln und schrittweise ausbauen
3.4.3 Sharing-Angebote weiterentwickeln
3.4.4 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ausbauen
3.4.5 Fahrradparken sowie Bike&Ride an ÖPNV-Haltepunkten ausbauen

HANDLUNGSFELD 3: UMWELTVERBUND STÄRKEN UND 
NAHMOBILITÄT AUSBAUEN

A Regionale Zukunftsvision als Basis kommunaler Planungen entwickeln
B Grundlagen für die Netzplanung

EINFÜHRENDE PROBLEMBESCHREIBUNG



Die vielfältigen Aktivitäten der Stadt Sankt Augustin zur Förderung eines nachhaltigen
Mobilitätssystems erhalten durch die Zusammenstellung bestehender Planungsvorstellungen und
durch weitere ergänzende Vorschläge wesentliche Impulse. Dennoch sind die Möglichkeiten
kommunaler Einflussnahme aufgrund der Lage im Agglomerationsraum Köln/Bonn begrenzt.
Überörtliche Entwicklungen, Verkehrsströme und Veränderungen bzw. Ergänzungen von
verkehrlicher Infrastruktur haben unmittelbaren, aber oft nicht kommunal steuerbaren, Einfluss
auf die Mobilität vor Ort. Die bestehenden Probleme in Sankt Augustin lassen sich daher nicht
ausschließlich durch rein kommunale Maßnahmen lösen. Eine regionale Strategie und Vision ist
dringend notwendig.

Durch die engen Verkehrsverflechtungen mit den umliegenden Kommunen in der Region
Bonn/Rhein-Sieg ist der kontinuierliche Austausch über verkehrliche Themen vor dem Hintergrund
einer gemeinsamen Vision anzustreben. In Anlehnung an das Stadtentwicklungskonzept 2025 und
das dort aufgezeigte „Defizit in der regionalen Kooperation“ wird die Entwicklung einer regionalen
Vision angeregt, um als Region gemeinsam nachhaltige Mobilitätsangebote zu fördern und zu
entwickeln. Insbesondere regionale Achsen und interkommunale Projekte können so besser
abgestimmt und schneller realisiert werden. Ansätze wurden im Rahmen der Entwicklung des
raumplanerisch und interdiszipliniert angelegten Agglomerationskonzeptes Region Köln/Bonn
durch die Region Köln/Bonn e.V. aufgezeigt. Dort sind beispielsweise unter dem „Strukturbild
2040+“ unter anderem die „Teilstrategie Umweltverbund“ sowie die „Teilstrategie MIV &
Wirtschaftsverkehr“ enthalten. Erste Ansätze, wie die gemeinsamen Sitzungen der
Verkehrsausschüsse der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises, sind weiter fortzuschreiben und
auf eine Ebene der Kommunen herunterzubrechen.

Die hier vorgelegten Analysen und Denkansätze müssen vor dem Hintergrund der kommunalen
Interessen intensiv weiterentwickelt und aktualisiert werden, um die konkreten regionalen
Visionen zu entwickeln und umzusetzen, wie dies im Konkretisierungsinstrument
„Agglomerationsprogramm“ vorgesehen ist. Im Rahmen des Agglomerationskonzeptes wird ein
Zielnetz 2040+ konzipiert, in dessen Zusammenhang auch Teilstrategien wie „RadPendlerRouten“,
„Schnellbuslinien und Mobilstationen“ sowie „Multimodale Querungen“ benannt werden. Diese
wirken sich erheblich auf die kommunale Mobilität aus und sind daher im kommunalen Verbund
umfassend abzustimmen und vertiefend zu diskutieren.

Die bisherigen, gut funktionierenden gemeinsamen Aktivitäten der Städte im rechtsrheinischen
Rhein-Sieg-Kreis innerhalb des Zukunftsnetz Mobilität NRW sowie die Zusammenarbeit zum
Radvorrangnetz und zu den Radpendlerrouten sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben.
Diese Aktivitäten sind als guter Anknüpfungspunkt für ein intensiveres gemeinsames Handeln
anzusehen. So ist auch der interkommunale Mobilitätstag zu nennen, der seit 2022 als öffentliches
Fachforum bisher zwei Mal ausgerichtet wurde. Eine solche Veranstaltung unterstreicht den Willen
zum gemeinsamen Auftreten und sensibilisiert für die gemeinsamen Herausforderungen in der
Region.
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A
Regionale Zukunftsvision als 
Basis kommunaler Planungen

Quelle: Agglomerationskonzept Region Köln/Bonn,
Kartenblätter, Strukturbild 2040+ 

AUSGANGSLAGE UND HERAUSFORDERUNG

Einführende Problembeschreibung



6Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 6

HANDLUNGSSCHRITTE

AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Politische Vertretung der Sankt 
Augustin

❖ Alle kommunalen und fachplanerischen 
Akteure im Verflechtungsteilraum 
Bonn/Rhein-Sieg

❖ Regional und raumplanerisch relevante 
Akteure im Agglomerationsraum 
Region Köln/Bonn

❖ Rhein-Sieg-Kreis: 
Kreisentwicklung; 
Mobilitätsplanung

❖ Region Köln/Bonn e.V.: 
Agglomerationskonzept Region 
Köln/Bonn

❖ Bezirksregierung Köln: 
Regionalplanung im 
Regierungsbezirk Köln

❖ Bundesverkehrswegeplanung

„In unserer heutigen Zeit brauchen wir planerisch neue Wege, um bei dieser dynamischen und sich weiter
beschleunigenden Entwicklung, den berechtigten Erwartungen und Anforderungen von Politik und
Gesellschaft und den immer komplexeren Problemlösungsstrategien gerecht zu werden. Deshalb sind
informelle Planungsprozesse wie das Agglomerationskonzept und jetzt neu das
Agglomerationsprogramm und die formelle, staatliche Regionalplanung kein gegeneinander mehr,
sondern ein sowohl als auch“.

Udo Kotzea, Abteilungsdirektor der Bezirksregierung Köln, in: Agglomerationskonzept Region Köln/Bonn, S. 13

Neben der Fortsetzung der bisherigen interkommunalen Aktivitäten wird angeregt, gemeinsam mit
den umliegenden Kommunen und dem Rhein-Sieg-Kreis regional relevante Projekte
weiterzuentwickeln. Dabei sollen insbesondere die bestehenden regionalen Planungsansätze und
die im Agglomerationskonzept Köln/Bonn formulierten Teilstrategien zur Mobilität berücksichtigt
werden. Dies betrifft zum Beispiel den Ausbau der Stadtbahnlinie sowie die Umsetzung der
Radpendlerrouten nach Bonn und Siegburg. Von diesen Leitprojekten ausgehend bietet sich eine in
die gesamte Region orientierte Sichtweise im Hinblick auf das Gesamtmobilitätssystem an.

Folgende Fragen sollten in diesem Zusammenhang geklärt werden:

• Welche Auswirkungen hat die geplante Weiterentwicklung des Verkehrsnetzes in der Region auf
das Verkehrsgeschehen in Sankt Augustin?

• Wo muss die Planung des regionalen Verkehrsnetzes gesteuert werden, um möglichst positive
Auswirkungen, das heißt insbesondere Entlastungen des Straßennetzes, im Stadtgebiet zu
erzielen?

• Welche Synergieeffekte können gemeinsam mit den Nachbarkommunen bzw. im
Kreiszusammenhang erzeugt werden, wenn die strategische Mobilitätsplanung künftig noch
stärker überörtlich orientiert wird?

• Welche informellen, regional ausgerichteten Planungsprozesse eignen sich auf welchen (teil-)
räumlichen Ebenen, um die beschriebenen Anforderungen mit Inhalt zu füllen und um eine
Verstärkung und weitere Verstetigung der regionalen Kooperation zu erreichen?

• Welchen Einfluss haben überregionale Planungen – zum Beispiel die
Bundesverkehrswegeplanung – auf das Verkehrsnetz der Stadt Sankt Augustin? Wie kann und
soll sich die kommunale Ebene hierzu positionieren?



Im Rahmen des Handlungskonzeptes werden zunächst Grundlagen für die Netzplanung im Rad-
und Kfz-Verkehr vorangestellt, die ausschließlich für planerische Zwecke relevant sind. Diese
dienen als längerfristige Rahmenvorgaben, die die grobe Ausgestaltung der Infrastrukturen
definieren und zugleich auch priorisieren, wo die einzelnen Verkehrsarten planerisch besonders
Berücksichtigung finden sollen. Wichtig bei der Entwicklung dieser Grundnetze ist darauf
hinzuweisen, dass diese Netze nicht isoliert entworfen wurden, sondern stets im Querbezug
zueinander stehen, sodass sie auf mehreren Ebenen übereinandergelegt werden können. Diese
Betrachtung ermöglicht so einen integrierten Bezug der spezifischen Ansprüche der einzelnen
Verkehrsarten. Die langfristige, kohärente Planung trägt außerdem dazu bei, das Straßennetz in
Sankt Augustin systematisch multimodalen Ansprüchen genügend zu gestalten.

Die Definition von Grundnetzen ermöglicht eine strukturierte Planung, legt klare Prioritäten für
verschiedene Verkehrsarten fest und unterstützt eine effiziente Ressourcennutzung. Durch die
genaue Einbeziehung von Zuständigkeiten, Belastungen, Geschwindigkeiten sowie die Betrachtung
u.a. von Knotenpunkten, Führungsformen und Wegeverbindungen wird eine nachhaltige und sichere
Verkehrsplanung gefördert. Die Grundnetze tragen zur Förderung multimodaler Mobilität bei,
indem sie die Voraussetzung für eine abgestimmte Integration verschiedener Verkehrsmittel
schaffen.
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Im Rahmen dieses Konzeptes wurde ein Zielnetz entwickelt, welches sich aus den Grundnetzen des
Kfz- und Radverkehrs zusammensetzt. Es setzt die zukünftigen Achsen zur Abwicklung der
Verkehre in einen übergeordneten Rahmen.

Dabei orientiert sich das Grundnetz für den Kfz-Verkehr an der bestehenden Hierarchie der
Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraßen (rotes Netz), Kreisstraßen gehören zum Kfz-
Ergänzungsnetz (oranges Netz).

Das lokale Netz aus Sammel- und Erschließungsstraßen (nicht hervorgehoben) komplettiert das
Kfz-Grundnetz.

Im Grundnetz für den Radverkehr wird zwischen der Führung des Radverkehrs im Mischverkehr
(grünes Netz) und der durch bauliche oder durch Markierung getrennten Führung (gelbes Netz)
unterschieden.

Mit diesem flächendeckenden und längerfristig gültigen Rahmenplan steht der Verwaltung eine
verlässliche interne Planungsgrundlage zur Verfügung. Diese ist auch für andere Akteure wichtig,
da bei jeder Veränderung an einzelnen Straßen geprüft werden kann, in welche Richtung die
jeweilige Straße zu entwickeln ist, so zum Beispiel ob der Radverkehr vom Kfz-Verkehr zu trennen
oder eine Mischverkehrsführung möglich ist. Durch die gezielte Entwicklung von
Radwegeverbindungen abseits der Hauptverkehrsstraßen können unterschiedliche Zielgruppen
besser berücksichtigt werden. In einem nächsten Planungsschritt kann der Maßnahmenplan zur
Optimierung des Radverkehrsnetzes weiter entwickelt werden, um die letzten Netzlücken zu
schließen und ein stadtübergreifendes, attraktives Angebot für den Radverkehr zu erarbeiten.

HANDLUNGSSCHRITTE

AUSGANGSLAGE UND HERAUSFORDERUNG 

B Grundlagen für die Netzplanung
Einführende Problembeschreibung

Quelle: Planungsbüro VIA eG
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AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Stadt Sankt Augustin
❖ Straßenverkehrsbehörde
❖ Straßenbaulastträger
❖ Feuerwehr, Polizei

❖ Nahverkehrsplanung des Rhein-Sieg-
Kreises

❖ Weiterentwicklung 
Radverkehrskonzept

Kfz-Verkehr mit überregionaler 
Verbindungsfunktion 
• Autobahnen und klassifiziertes 

Straßennetz
• Nimmt, neben den Ein- und 

Auspendelverkehren, auch die 
Transitverkehre auf 

• ausgelegt auf hohes 
Verkehrsaufkommen und höhere 
Geschwindigkeiten 
(innerorts ≥ 50km/h, außerorts 
≥ 70km/h)

Hinweis: An schutzbedürftigen Einrich-
tungen (Schulen, Kitas, Kranken-
häusern, Alten- und Pflegeheimen) 
oder Streckenabschnitten in zentralen 
Ortslagen mit hoher Zieldichte ist eine 
Reduzierung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit auf 30 km/h möglich 
und zu prüfen.

Kfz-Hauptnetz

Kfz-Verkehr und Nahmobilität 
sind gleichgestellt
• Kreisstraßen und 

innerörtliche 
Hauptverkehrsstraßen

• Sammel- und 
Verteilfunktion aus/in 
Wohngebieten zum 
höherrangigen Netz

• ausgelegt auf Reduzierung 
der Geschwindigkeiten 
50km/h

• Außerorts: sehr gering 
belastete klassifizierte 
Straßen ( 2.500 DTV) mit 
engeren Querschnitten; 
kommunale Straßen

Kfz-Ergänzungsnetz

Kfz-Verkehr ist von 
untergeordneter 
Bedeutung
• nimmt den lokalen 

Anwohnendenverke
hr auf (letzte Meile) 

• vorrangig Tempo-
30-Zonen oder 
verkehrsberuhigte 
Bereiche

Lokales Netz

Bei Führung im Mischverkehr mit dem MIV liegt die 
Geschwindigkeit in der Bandbreite zwischen 
Schrittgeschwindigkeit und Tempo 30

• Tempo-30-Zonen
• Straßen mit Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
• Fahrradstraßen
• Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich
• Verkehrsberuhigter Bereich 1

• Fußgängerzone mit Zusatz „Fahrrad frei“
• Wege durch Grün- und Parkanlagen
• Land- und forstwirtschaftliche Wege

Grünes Radverkehrsnetz

Innerorts weitgehende Trennung des 
Radverkehrs vom Fußgängerverkehr als ein 
Mittel der Unfallprävention

• Straßenbegleitende Radwege
• Fahrbahnseitige Radfahrstreifen
• Radwege auf Fahrbahnniveau
• Fahrradschutzstreifen
• Führung des Radverkehrs innerorts im 

Richtungsverkehr

Gelbes Radverkehrsnetz

„Lupenräume“ für Detailplanungen definieren

1 Hinweis: In verkehrsberuhigten Bereichen gilt die festgelegte Höchstgeschwindigkeit auch für Radfahrende – da diese in der Regel 
schneller als Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind, wird nicht nur der Kfz-Verkehr, sondern auch der Radverkehr gezielt ausgebremst. 
Verkehrsberuhigte Bereiche im Bestand sind daher akzeptabel, sollten jedoch im Grundnetz Radverkehr nicht neu ausgewiesen werden.

Die Klassifizierung allein definiert nicht die Nutzungsansprüche einer Straße. Insbesondere
Ortsdurchfahrten müssen eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Um eine nutzungsgerechte
Gestaltung zu gewährleisten sind daher nähere Analysen und Betrachtungen notwendig. Daher
sollten bei Straßenzügen mit umfangreichen Nutzungsansprüchen Lupenräume geschaffen
werden. Zum Beispiel werden für die Ortsdurchfahrt Niederpleis sowie die B56 bereits nähere
Untersuchungen und Planungen durchgeführt. Auch der Bereich Siegstraße/Burgstraße wird im
Rahmen anderer städtebaulicher Planungen bereits näher untersucht.

ERLÄUTERUNG – GRUNDLAGEN FÜR DIE NETZPLANUNG



B
Einführende Problembeschreibung

Grundlagen für die Netzplanung – Kfz-Verkehr 
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Hauptnetz

Ergänzungsnetz

Lokales Netz

Stadt Sankt Augustin



Die Ortsdurchfahrten Niederpleis und Menden sind im Grundnetz für den Radverkehr mit einer sowohl grünen als auch gelben
Signatur versehen. Dies bedeutet, dass dort zunächst das Trennprinzip Planungsgrundlage ist, die Straßenzüge jedoch
perspektivisch im Mischprinzip entwickelt werden können. Hierzu ist jedoch eine politische Entscheidung notwendig.

B
Einführende Problembeschreibung

Grundlagen für die Netzplanung – Radverkehr 
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1
1

Hauptnetz

Lokales Netz

Stadt Sankt Augustin

Gelbes Netz

Gelbes/Grünes Netz

Grünes Netz

B
Einführende Problembeschreibung

Grundlagen für die Netzplanung – Kfz- und Radverkehr 
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Ergänzungsnetz



❖ Stadt Sankt Augustin
❖ Ggf. Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Rhein-Sieg-

Kreis)
❖ Ordnungsamt
❖ Polizei
❖ Ggf. Externes Planungsbüro

Knotenpunkte sind wichtige Verknüpfungselemente im Verkehrsnetz, an denen verschiedene
Verkehrsarten aufeinandertreffen. Hier überschneiden sich die Anforderungen des motorisierten
Individualverkehrs, des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Fuß- und Radverkehrs.

Um die individuellen Belange aller Verkehrsteilnehmenden bedarfsgerecht zu berücksichtigen,
sollen Knotenpunkte in Sankt Augustin grundsätzlich so gestaltet werden, dass eine gerechtere
Flächenverteilung für alle Verkehrsteilnehmenden erreicht wird – und das, bei gleichbleibender
Funktionalität und erhöhter Verkehrssicherheit. Um die Gestaltung der Knotenpunkte in Sankt
Augustin gezielt zu optimieren, ist es wichtig, verkehrskritische Knotenpunkte zu identifizieren. Ein
Knotenpunkt gilt als „verkehrskritisch“, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:

− Ungenügende Verkehrssicherheit: Schlechte Sichtverhältnisse, unübersichtliche oder schlecht
begreifbare Führung, ungesicherte Querungsstellen oder fehlende Barrierefreiheit

− Schwache Verknüpfungsfunktion: Fehlende oder unzureichend dimensionierte Geh- und
Radwege, die keine sichere und komfortable Verbindung ermöglichen

− Unzureichende Knotenpunktgestaltung: Lange Querungswege für den Fuß- und Radverkehr oder
ungünstige Ampelschaltungen, die zu langen Wartezeiten und Unsicherheiten führen

− Mangelnde Leistungsfähigkeit: Regelmäßige Überlastung des Knotenpunktes mit langen
Rückstauerscheinungen und damit verbundenen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses
(außerhalb der Spitzenstunden).

BESCHREIBUNG

1.1
Handlungsfeld 1

Verkehrskritische Knotenpunkte sicher und 
nutzendenorientiert optimieren

Die Stadt Sankt Augustin verfolgt einen integrierten und nachhaltigen Planungsansatz, der die
Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden systematisch berücksichtigt, bewertet und in ein
abgestimmtes Maßnahmenkonzept überführt. Die Identifikation verkehrskritischer Knotenpunkte
erfolgt anhand der oben bereits definierten Kriterien.

Zur Optimierung der Flächenverteilung und der Verkehrssicherheit sind Maßnahmen wie zum
Beispiel der Rückbau freier Rechtsabbieger oder die Einengung von Einmündungen besonders
wirksam. Diese Ansätze verkürzen die Querungsdistanzen für den Fuß- und Radverkehr und
minimieren das Konfliktpotenzial zwischen den Verkehrsarten.

In den nachfolgenden Tabellen werden exemplarisch 9 Knotenpunkte aufgeführt und beleuchtet, die
während des Analyseprozesses, einschließlich der Bürgerbeteiligungen, häufig thematisiert
wurden.

HANDLUNGSSCHRITTE

Wirkung KostenZiele Umsetzung

mittelfristig

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 12

AKTEURE FÖRDERMÖGLICHKEITEN

❖ Förderinitiative Fußverkehr 
(BMDV) 

❖ Richtlinien zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus 
(MUNV NRW) 

Nicht direkt
bezifferbar

1.1 1.3
3.1 3.4
3.5

Foto: Land NRW (GeoBasis NRW), 2024



1.1
Handlungsfeld 1

Verkehrskritische Knotenpunkte sicher und nutzerorientiert optimieren

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 13

KNOTENPUNKT DEFIZIT OPTIMIERUNGSBEDARF

Martinstr. / 
Siegburger Str.

• überdimensionierter 
Knotenpunkt

• Sicherheitsdefizite in der 
Nahmobilität 
-> keine bedarfsgerechte / 

regelkonforme Infrastruktur 
für den querenden 
Fußverkehr

-> Südseite Martinstraße geringe 
Gehwegbreite

-> fehlende Radverkehrsführung 
/-verknüpfung

• Optimierung / Reduzierung 
der Knotenpunktgeometrie 
auf das Nötigste

• Berücksichtigung des Fuß-
und Radverkehrs am 
gesamten Knotenpunkt

• Schaffung barrierefreier 
Querungsmöglichkeiten

Einmündungen 
Zedernweg / 
Ginsterweg
am KNP Hennefer 
Str. / Zedernweg 
/ Hauptstr. / 
Ginsterweg

• überdimensionierte Äste am 
Knotenpunkt im Zulauf von 30er 
Zonen

• Sicherheitsdefizit der 
Nahmobilität aufgrund 
Dreiecksinseln (freier 
Rechtsabbieger) und langer 
Querungswege (getrennte 
Geradeaus-/Linksabbiegespur)

• fehlende Barrierefreiheit

• Optimierung der 
Fahrstreifengeometrie und 
des Signalprogramms für 
Fuß- / Rad- und Kfz-
Verkehr 

• Reduzierung der 
Knotenpunktgeometrie auf 
das Nötigste (Wegfall freie 
Rechtsabbieger, vgl. 
Korridorstudie: Wegfall des 
freien Rechtsabbiegers in 
den Zedernweg)

• Schaffung barrierefreier 
Querungsmöglichkeiten

Quelle: Land NRW (GeoBasis NRW), 2024

Quelle: Land NRW (GeoBasis NRW), 2024



1.1
Handlungsfeld 1

Verkehrskritische Knotenpunkte sicher und nutzerorientiert optimieren

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 14

KNOTENPUNKT DEFIZIT OPTIMIERUNGSBEDARF

Hennefer Str. / 
Holzweg / 
Marienkirchstr. 

• Sicherheitsdefizite in der 
Nahmobilität 
-> sehr lange Querungswege

(Marienkirchstr.) auf Grund 
überdimensioniertem Ast im 
Zulauf von 30er Zone

-> schmale Nebenanlagen
-> fehlende Barrierefreiheit

• Optimierung der 
Fahrstreifengeometrie und 
des Signalprogramms für 
Fuß- / Rad- und Kfz-
Verkehr

• Schaffung barrierefreier 
Querungsmöglichkeiten

Bonner Str. (B 56) 
/ Mendener Str. / 
Meerstr.

• ungünstige Knotenpunktgeometrie
-> schwer verständliche LSA-
Schaltung der Abbiegebeziehung-
en (vor allem für Ortsunkundige)
-> schlechte Sichtbeziehungen

• Sicherheitsdefizit Nahmobilität 
-> Fußverkehr: Dreiecksinseln 
(freier Rechtsabbieger)
-> Radverkehr: keine 
bedarfsgerechte Infrastruktur 

• fehlende Barrierefreiheit

Planungsansatz Vorplanung 
Fischer Teamplan:
• Anlage eines Kreisverkehrs 

zur Optimierung der 
Abbiegevorgänge und der 
Verknüpfungsfunktion aller 
Verkehrsteilnehmenden

• Mendener Straße als 
Einbahnstraße in 
Fahrtrichtung Menden

Quelle: Land NRW (GeoBasis NRW), 2024

Quelle: Land NRW (GeoBasis NRW), 2024



KNOTENPUNKT DEFIZIT OPTIMIERUNGSBEDARF

Bonner Str. (B 56) 
/ Hennefer-Str. / 
Arnold-Janssen-
Str. 

• hochbelasteter Knotenpunkt
-> viele Nutzungskonflikte auch 
mit Stadtbahnlinie 
(Schrankenschließ-zeit: 
Stundenanteil rund 18%) 
-> Problematik verstärkt sich 

durch geplante Taktverdichtung
• Sicherheitsdefizit Nahmobilität 

-> Fußverkehr: Dreiecksinseln 
(freier Rechtsabbieger)
-> Radverkehr: keine 
bedarfsgerechte Infrastruktur 

• fehlende Barrierefreiheit

Planungsansatz Vorplanung 
Fischer Teamplan:
• Optimierung der 

Knotenpunktgeometrie
-> Entfall freier Rechtsab-

bieger Menden-Siegburg
• Hervorhebung des 

Radverkehrs (Roteinfärbung 
im Knotenpunktbereich)

• möglicher weiterer Ansatz: 
Tieferlegung der Stadtbahn 
(vgl. Steckrief 3.1)

Bonner Str. (B 56) 
/ Husarenstr. / 
Hammstr.

• Sicherheitsdefizit Nahmobilität 
-> Fußverkehr: Dreiecksinseln 
(freier Rechtsabbieger)
-> Radverkehr: keine 
bedarfsgerechte Infrastruktur 

• Nutzungskonflikt Nahmobilität
-> teils schmale Nebenanlagen mit 

„Radverkehr frei“ und vielen 
privaten Grundstückszufahrten

• fehlende Barrierefreiheit

Planungsansatz Vorplanung 
Fischer Teamplan:
• Optimierung für den 

Radverkehr 
• Markierung eines Radfahr-

streifen in Richtung Zentrum
• indirekte Radverkehrs-

führung am Knoten
• Hervorhebung des 

Radverkehrs (Roteinfärbung 
im Knotenpunktbereich)

1.1
Handlungsfeld 1

Verkehrskritische Knotenpunkte sicher und nutzerorientiert optimieren

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 15

Quelle: Land NRW (GeoBasis NRW), 2024

Quelle: Land NRW (GeoBasis NRW), 2024



KNOTENPUNKT DEFIZIT OPTIMIERUNGSBEDARF

Siegstr. / 
Martinstr.

• Sicherheitsdefizit in der 
Nahmobilität 
-> keine bedarfsgerechte / 

regelkonforme Infrastruktur für 
den querenden Fußverkehr im 
Einmündungsbereich Martinstr.

-> Radverkehr auf Siegstraße auf 
Grund geringer Querschnitts-
breiten defizitär

• Prüfung Temporeduzierung 
auf 30 km/h

• Prüfung von Schutzstreifen 
(auf gesamter Siegstraße)

• Schaffung barrierefreier 
Querungsmöglichkeiten

Mittelstr. / Ernst-
Reuter-Str.

• Zonierung Mittelstraße unklar
-> Vorfahrtregelung nicht 

eindeutig erkennbar 
-> erhöhtes Konfliktpotential bei 

Ein- und Abbiegevorgängen
-> mittleres Fußverkehrs-

aufkommen auf Grund 
angrenzender VR-Bank

• Ruhender Verkehr im 
Knotenpunktbereich

• Überarbeitung Zonierung / 
Beschilderung Mittelstraße

• Bei Beibehaltung der 
Vorfahrtsregelung: eindeutige 
StVO-konforme 
Beschilderung und 
Markierung vorsehen

1.1
Handlungsfeld 1

Verkehrskritische Knotenpunkte sicher und nutzerorientiert optimieren

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 16

Quelle: Land NRW (GeoBasis NRW), 2024
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KNOTENPUNKT DEFIZIT OPTIMIERUNGSBEDARF

Siegstr. / 
Marktstraße

• Defizitäre Erreichbarkeit der 
Mittelinsel
-> querender Fußverkehr 

• Busverkehr 
-> problematische Ein- und 

Ausfahrt auf stark belasteter 
Siegstraße

-> keine barrierefreie 
Anfahrbarkeit der 
Bushaltestelle möglich

• Umplanung des gesamten 
Bushaltestellenareals 
erforderlich
-> Sicherstellung einer 

barrierefreien
Anfahrbarkeit der Busse 
und Querungsmöglichkeit 
des Fußverkehrs

-> Berücksichtigung in 
städtebaulicher Planung 
Menden Mitte

• Bisherige Planungen sahen 
die Auflösung der Mittelinsel 
zugunsten von zwei 
Fahrbahnbussteigen vor

1.1
Handlungsfeld 1

Verkehrskritische Knotenpunkte sicher und nutzerorientiert optimieren

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 17

Quelle: © Land NRW (GeoBasis NRW), 2024



Die Gestaltung der Straßenquerschnitte in Sankt Augustin soll den Grundsätzen einer gerechten
Flächenverteilung für alle Verkehrsteilnehmenden, der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit
entsprechen. Diese sollen sowohl bei Neuanlagen als auch im Rahmen von Sanierungen berücksichtigt
werden. Dabei ist den Belangen besonders schutzbedürftiger Gruppen wie Kindern, älteren Menschen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität besondere Beachtung zu schenken. Ziel ist eine
zukunftsorientierte und sozial sowie ökologisch nachhaltige Verkehrsplanung.

Im Detail bedeutet dies:

• Flächengerechte Verteilung des vorhandenen Verkehrsraumes nach Verkehrsarten:
Fokusverlagerung vom motorisierten Individualverkehr hin zur Nahmobilität und zu deren Belangen.
Überdimensionierte Fahrspuren sollen zugunsten breiterer Gehwege und komfortabler
Radverkehrsanlagen zurückgebaut und reduziert werden. Darüber hinaus wird die nachhaltige
Mobilität durch gut angebundene und ausgebaute Haltestellen für den ÖPNV gestärkt. Der motorisierte
Individualverkehr bleibt jedoch mit seinen Belangen Bestandteil der Straßenraumgestaltung und wird
entsprechend seiner Funktion in das Gesamtkonzept integriert. Solche Umgestaltungen müssen dabei
im Einklang mit dem festgelegten Grundnetz des Kfz-Verkehrs stehen. Ein Rückbau von Fahrflächen
zugunsten anderer Verkehrsarten ist daher vorrangig in Straßen des Ergänzungsnetzes oder des
Lokalen Netzes vorgesehen, wo keine übergeordnete Verbindungsfunktion für den MIV besteht.

• Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden gewährleisten: Die Sicherheit wird durch
konfliktarme und klar strukturierte Verkehrsführungen erhöht. Gute Sichtbeziehungen an
Einmündungen, Knotenpunkten und Querungsstellen werden ebenso sichergestellt wie angepasste
Fahrbahnbreiten und bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung – etwa Fahrbahnteiler,
Mittelinseln oder Aufpflasterungen. Beleuchtungskonzepte und gut erkennbare Markierungen
ergänzen, insbesondere bei Dunkelheit oder schlechter Witterung, diese Maßnahmen. Sowohl die
objektive Verkehrssicherheit als auch das subjektive Sicherheitsempfinden werden berücksichtigt, um
sichere und nutzendenfreundliche Straßenräume für alle Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

• Flächendeckende Barrierefreiheit schaffen: Dies geschieht unter anderem durch das Absenken von
Bordsteinen an Querungsstellen oder das Anheben des Bordniveaus an Haltestellen, um einen
(nahezu) niveaugleichen Einstieg in Busse zu ermöglichen. Ergänzend werden taktile Leitelemente für
sehbeeinträchtigte Personen installiert und ausreichend Bewegungsflächen für
mobilitätseingeschränkte Personen bereitgestellt.

• Aufenthaltsqualität steigern: Durch Begrünung, Stadtmobiliar und die Auswahl geeigneter Materialien
wird das Mikroklima positiv beeinflusst und Lärm- sowie Schadstoffbelastungen reduziert.
Aufenthalts- und Begegnungsflächen werden in das Straßenbild integriert und stärken die
Nahmobilität durch eine höhere Aufenthaltsqualität.

Das Ziel ist es, eine langfristig sichere, barrierefreie und lebenswerte Verkehrsinfrastruktur zu schaffen,
die den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmenden gerecht wird.

Die Handlungsempfehlungen zur nutzungsgerechten Gestaltung von Straßenquerschnitten finden ihre
Konkretisierung in den Steckbriefen:

EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK

1.2
Handlungsfeld 1

Straßenquerschnitte nutzungsgerecht 
gestalten

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin

1.2.1
Hauptverkehrsstraßen verkehrssicher, funktionsgerecht und städtebaulich 
attraktiv gestalten

1.2.2 Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren

1.2.3 Radverkehrskonzept fortschreiben
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Auf Grundlage der bestehenden Klassifizierung sowie dem Kfz-Grundnetz werden

Hauptverkehrsachsen für den motorisierten Individualverkehr festgelegt. Sie erfüllen eine wichtige

Verbindungsfunktion im klassifizierten Straßennetz und zeichnen sich durch ihre

Querschnittsgestaltung aus, die eine optimale Leistungsfähigkeit ermöglicht.

Hauptverkehrsstraßen haben zunächst die Funktion, Verkehre zu bündeln und möglichst

konfliktfrei (über)regional zu führen. Dabei entstehen an städtebaulich sensiblen Stellen, zum

Beispiel in Einkaufsbereichen oder in den Ortskernen, häufig Nutzungskonkurrenzen. Hier gilt es,

Ausgleiche zu schaffen und die Bedürfnisse der schwächeren Verkehrsteilnehmenden in

besonderer Weise zu berücksichtigen, ohne die Funktion für den fließenden Verkehr wesentlich zu

beeinträchtigen. Diese Aufgabe stellt besondere Herausforderungen dar. Beispiele hierfür sind u.a.

die Hauptstraße in Niederpleis oder die Siegstraße in Menden.

BESCHREIBUNG

1.2.1
Handlungsfeld 1

Hauptverkehrsstraßen verkehrssicher, funktions-
gerecht und städtebaulich attraktiv gestalten

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 19

HANDLUNGSSCHRITTE

Die Planung und Umgestaltung dieser Straßenräume erfolgt nach einem integrierten

Planungsansatz, der sowohl die Funktionalität für den fließenden Verkehr als auch die Bedürfnisse

aller anderen Verkehrsteilnehmenden berücksichtigt. Besonders wichtig ist dabei, schwächere

Verkehrsteilnehmende, wie zu Fuß Gehende, Radfahrende sowie mobilitätseingeschränkte

Personen, angemessen zu schützen. Eine ausgewogene Straßenraumgestaltung muss die

Verkehrssicherheit, eine angemessene Aufenthaltsqualität und die städtebauliche Integration

gleichermaßen gewährleisten.

Um Nutzungskonflikte zu reduzieren, müssen maßgeschneiderte verkehrsplanerische Maßnahmen

eingesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise eine sichere und barrierefreie Gestaltung von

Querungsmöglichkeiten, die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur oder die Anpassung von

Ampelschaltungen zur Optimierung des Verkehrsflusses. Ebenso können begrünte Randbereiche

und klare Fahrbahnmarkierungen dazu beitragen, die Hauptverkehrsstraßen besser in das

Stadtbild zu integrieren und eine hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Der hier vorgeschlagene Planungsansatz verfolgt das Ziel, Hauptverkehrsstraßen nicht nur als

reine Verkehrsachsen zu betrachten, sondern als integrierte städtische Räume, die den

Anforderungen einer modernen und lebenswerten Stadt gerecht werden.

Die notwendigen Planungsschritte werden (umseitig) am Beispiel der Martinstraße im Stadtteil

Menden näher erläutert. Die Martinstraße ist eine innerörtliche Hauptverkehrsstraße im Stadtteil

Menden, die sowohl eine bedeutende Erschließungsfunktion für den Kfz-Verkehr, als auch

Potenzial für die Nahmobilität besitzt. Aufgrund ihrer Lage in unmittelbarer Nähe zu

Wohnbebauung, Einzelhandel und sozialen Einrichtungen, besteht ein hoher Anspruch an eine

ausgewogene Gestaltung für alle Verkehrsarten.

Wirkung KostenZiele Umsetzung

langfristig
1.1 1.3
3.1 3.4
3.5

Nicht direkt
bezifferbar

Foto: BPR Ingenieure GmbH & Co. KG
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Aktuell weist die Martinstraße erhebliche Defizite in der 
Querschnittsaufteilung auf:

• vielfältige Belange auf geringem Gesamtquerschnitt

• hohe ÖPNV-Frequentierung

• ruhender Verkehr auf Fahrbahn und Seitenraum

• Führung des Radverkehrs im Mischverkehr ohne
Sicherheitstrennstreifen

• zu schmale Gehwege, insbesondere für mobilitäts-
eingeschränkte Personen (teilweise unter 1,50 m)

• kaum Querungsmöglichkeiten für zu Fuß Gehende

• geringe Aufenthaltsqualität durch fehlende Begrünung,
Sitzmöglichkeiten und bauliche Struktur

Herausforderungen:

• Durchgängigkeit für den MIV gewährleisten (klassifiziertes 
Straßennetz)

• Nutzungskonflikte zwischen Kfz-Verkehr, ruhendem 
Verkehr und Radverkehr

≈ 3,80 m Fahrbahn
Radverkehr a.d.

Fahrbahn

≈ 2,00 m 
Parkstreifen 
FB-Niveau

≈ 2,60 m
Parkstreifen 

≈ 1,70 m
Gehweg 

≈ 1,50 m 
Gehweg

Ziel ist eine bedarfsgerechte Straßenraumaufteilung mit besonderem Fokus auf eine leistungsfähige
Befahrbarkeit für den MIV und ÖPNV. Aufgrund häufig auftretender Flächendefizite, vor allem in
Ortsdurchfahrten, sollen zur gleichzeitigen Sicherstellung der Belange der Nahmobilität folgende Ansätze
geprüft werden:

• Effizientere Nutzung des Straßenraums

− Prüfung alternativer Flächen für den ruhenden Verkehr

− Prüfung alternativer Routen für den überörtlichen Radverkehr 

→ Verlagerung des überörtlichen Radverkehrs zur Reduktion der Verkehrsteilnehmenden im beengten
Straßenraum

→ Minimierung des Konfliktpotentials bei geringen Straßenquerschnittsbreiten und damit Steigerung
der Verkehrssicherheit

• Sicherstellung einer regelwerkskonformen Führung des Fuß- und Radverkehrs

− Verbreiterung der Nebenanlagen auf das notwendige Regelmaß, bei Bedarf nutzungsorientierte 
Unterschreitung des Regelmaßes

− Anlage barrierefreier Querungsstellen

− Sicherung des Radverkehrs durch Trennung vom Kfz-Verkehr zum Beispiel durch Piktogrammketten, 
Schutz- bzw. Radfahrstreifen oder straßenbegleitende Radwege je nach Flächenverfügbarkeit

• Begrünung und Möblierung, um Stadtbild sowie Klima- und Aufenthaltsqualität zu verbessern

AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Stadt Sankt Augustin
❖ Straßenbaulastträger 

(Straßen.NRW, Rhein-Sieg-
Kreis)

❖ Ggf. Planungsbüro für die 
Durchführung

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

❖ Radverkehrskonzept 2017
❖ Bestehende Planungen 

zur Umgestaltung der B56 
sowie zur OD Niederpleis

❖ Stadtentwicklungskonzept 
Sankt Augustin 2025

❖ Förderrichtlinie 
kommunaler 
Straßenbau NRW

❖ Förderrichtlinie 
Nahmobilität (FöRi-Nah)

Abb.: Martinstraße in Menden (Foto: BPR Ingenieure 
GmbH & Co. KG

Abb.: Derzeitige Querschnittsaufteilung in der Martinstraße 
(Quelle: streetmix.net / eigene Bearbeitung)

Beispiel Martinstraße in Menden 



Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren zielt darauf ab, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, den
Durchgangsverkehr zu reduzieren und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu
verbessern. Hierfür reicht die alleinige Ausweisung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit jedoch
nicht aus, um eine nachhaltige Reduzierung städtebaulich unverträglich hoher Geschwindigkeiten
zu erreichen - insbesondere wenn die Straßencharakteristik unverändert bleibt. Bleiben
beispielsweise sehr großzügig bemessene Fahrbahnbreiten, geradlinige Fahrbahnverläufe oder ein
der Funktion nicht angemessener Ausbaustandard bestehen, fehlen visuelle oder bauliche Impulse,
die das aktive Fahrverhalten spürbar beeinflussen. In solchen Fällen kann die Verkehrssicherheit
insbesondere für Zu Fuß Gehende und Radfahrende nicht zuverlässig gewährleistet werden, da
potenzielle Konfliktsituationen bestehen und zu hohe Geschwindigkeiten auftreten können.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, soll die Verkehrsberuhigung in Wohngebieten
bedarfsgerecht und standortbezogen weiterentwickelt werden. Dabei stehen vor allem Maßnahmen
zur Geschwindigkeitsdämpfung und zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs im Vordergrund.
Gezielte bauliche, straßengestalterische und regulative Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit
erhöhen und die Lebensqualität der Anwohnenden nachhaltig verbessern. Durch diese Maßnahmen
soll ein sicheres, verträgliches Miteinander zwischen den verschiedenen Verkehrsarten erreicht
werden.

BESCHREIBUNG

1.2.2
Handlungsfeld 1

Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren

Um problematische Stellen im Straßennetz zunächst zu identifizieren, können stationäre oder
mobile Seitenradargeräte eingesetzt werden, um die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs zu
erfassen. Der Messstandort ist so zu wählen, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten oder
Erfahrungswerte Geschwindigkeitsübertretungen an dieser Stelle zu erwarten sind. Über den Tag
verteilt werden Kennwerte wie das „85%-Perzentil“ (V85) und die
Geschwindigkeitsüberschreitungen in Prozent (Vexc%) ermittelt.¹ Basierend auf diesen Werten wird
entschieden, ob und welche geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen an den jeweiligen Stellen
sinnvoll sind.

Neben der Möglichkeit einer grundlegenden Umplanung und Umgestaltung des gesamten
Straßenraums sind bauliche bzw. verkehrstechnische Einzelmaßnahmen zur Geschwindig-
keitsdämpfung zu prüfen:

HANDLUNGSSCHRITTE
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Fahrbahneinengungen: 
Eine Einengung der Fahrbahn erhöht die Aufmerksamkeit der
Kfz-Verkehrsteilnehmenden. Da vorausschauendes Fahren
erforderlich ist, wird die Geschwindigkeit reduziert, oder es
muss vollständig angehalten werden, um anderen Verkehrs-
teilnehmenden Vorrang zu gewähren. Eine mögliche Maßnahme
zur punktuellen Fahrbahneinengung ist das alternierende
Parken, bei dem Stellplätze wechselseitig auf beiden
Straßenseiten angeordnet werden.

Wirkung

€€€€

KostenZiele Umsetzung

mittelfristig

Abb.: Beispiel für eine Fahrbahneinengung im 
Bestand im Zedernweg, Sankt Augustin (Foto: 
BPR Ingenieure GmbH & Co. KG)

¹ Das 85%-Perzentil (V85) beschreibt die Geschwindigkeit, die von 85 % der gemessenen Fahrzeuge 
nicht überschritten wird – es gilt als Orientierungswert für die tatsächliche Fahrgeschwindigkeit. 
Der Wert Vexc% gibt den Anteil der Fahrzeuge an, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
überschreiten.

1.1 1.3
3.1 3.4

Foto: BPR Ingenieure GmbH & Co. KG
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Fahrgassenversätze
Fahrgassenversätze können, je nach Ausführung, unterschiedliche
geschwindigkeitsdämpfende Effekte haben. Entscheidend dafür
sind die Tiefe und Länge des Versatzes sowie die Fahrbahnbreite.
Abhängig von diesen Faktoren wird ein bestimmtes
Geschwindigkeitsniveau angestrebt. Aufgrund der erforderlichen
Versatztiefe wird diese Maßnahme häufig mit Mittelinseln an
Ortseingängen kombiniert (vgl. Richtlinien zur Anlage von
Stadtstraßen - RASt06).

Aufpflasterungen
Aufpflasterungen sind bauliche Elemente der Verkehrsberuhigung,
bei denen die Fahrbahn zur Geschwindigkeitsreduzierung gezielt
angehoben wird. Sie regen Kfz-Fahrende zu einer langsameren
Fahrweise an, da sie den Fahrkomfort bei höheren
Geschwindigkeiten verringern. Je nach der angestrebten
Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs sind unterschiedliche
Rampenneigungen zu wählen (vgl. RASt06). Man unterscheidet im
Wesentlichen folgende Ausführungsformen:

• Vollaufpflasterung: Die gesamte Fahrbahnfläche wird über die Querung hinweg angehoben
• Teilaufpflasterung: Nur ein Fahrstreifen oder ein Teilbereich (z. B. Querungsstelle oder

Einmündung) wird angehoben
• Mittelinsel oder punktuelle Aufpflasterung: Anhebung nur im Bereich einer Querungshilfe oder

Mittelinsel

Geschwindigkeitsanzeigetafel
Geschwindigkeitsanzeigetafeln informieren Kfz-Fahrende über
ihre aktuelle Geschwindigkeit. Wird eine zu hohe Geschwindigkeit
festgestellt, erscheint häufig ein trauriger Smiley. Dieser erzeugt
einen psychologischen Effekt, der die Fahrenden dazu anregt, sich
an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten.

Radarkontrollen
Radarkontrollen haben eine unmittelbare finanzielle Auswirkung
auf Kfz-Fahrende, wenn die zulässige Geschwindigkeit
überschritten wird. Dies führt zu einer höheren Sensibilisierung,
sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Ob jedoch
stationäre oder mobile Radarkontrollen eingerichtet werden, hängt
von der Entscheidung der Polizei oder der zuständigen Behörden
ab.

Gemäß § 48 Abs. 2 Satz 2 Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW sind die Kreisordnungsbehörden
und die großen kreisangehörigen Städte im Sinne von § 4 Gemeindeordnung (GO) NRW unbeschadet
der Zuständigkeit der Polizeibehörden zuständig für die Überwachung der Einhaltung zulässiger
Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr an
Gefahrenstellen. Benachbarte Kommunen können sich unabhängig von der einzeln betrachteten Zahl
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner so zusammenfinden, dass sie den Schwellenwert einer nach §

48 Abs. 2 Satz 2 OBG NRW allein zur Geschwindigkeitsüberwachung befugten Kommune erreichen
und gemeinsam entsprechend tätig werden. Durch einen Zusammenschluss mit einer benachbarten
Kommune wäre die Stadtverwaltung befugt, eigene Kontrollen durchzuführen.

Abb.: Fahrgassenversatz im Zedernweg (Foto: 
BPR Ingenieure GmbH & Co. KG) 

Abb.: Beispiel für eine Fahrbahnanhebung 
(Foto: BPR Ingenieure GmbH & Co. KG) 

Abb.: Beispiel für eine Geschwindigkeits-
anzeigetafel (Foto: Planungsbüro VIA eG) 



Bevor diese geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Wohnquartieren umgesetzt werden
können, ist eine standortbezogene Bewertung notwendig. Ziel ist es, die Wirkung und
Umsetzbarkeit verkehrsberuhigender Elemente bedarfsgerecht an die örtlichen
Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei spielen insbesondere folgende Faktoren eine Rolle:

• Zulässige Höchstgeschwindigkeit: Liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit über 30 km/h, sind
bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung – wie Aufpflasterungen oder starke
Niveauveränderungen – nicht empfehlenswert. Der Grund liegt in der Komfort- und
Sicherheitsproblematik: Solche Elemente können bei höheren Geschwindigkeiten zu
unvorhersehbaren Fahrdynamiken und abrupten Bremsmanövern führen – insbesondere für
Zweiradfahrende oder bei schlechten Witterungsverhältnissen kann dies zu gefährlichen
Situationen führen. Derartige bauliche Maßnahmen sind daher primär für verkehrsberuhigte
Bereiche mit Tempo 30 oder weniger vorgesehen.

• Straßenquerschnitt und Platzverhältnisse: In engen Wohnstraßen kann die Auswahl an
baulichen Maßnahmen eingeschränkt sein. Elemente wie Fahrbahnverengungen,
Gehwegvorstreckungen oder wechselseitige Parkregelungen sind dort besonders geeignet.

• Nutzung des Straßenraumes: In Wohnquartieren, in denen der Straßenraum häufig auch als
Spiel-, Aufenthalts- oder Erschließungsfläche genutzt wird, muss die Gestaltung sicherstellen,
dass alle Verkehrsteilnehmenden – insbesondere Kinder, ältere Menschen und
mobilitätseingeschränkte Personen – geschützt sind.

• Bestehende Geschwindigkeitsprobleme: Um gezielt eingreifen zu können, sind punktuelle
Geschwindigkeitsmessungen (z. B. durch mobile Seitenradargeräte) sinnvoll. So lassen sich
Strecken mit überhöhten Geschwindigkeiten identifizieren.

• Parkdruck und Sichtbeziehungen: Übermäßiger ruhender Verkehr kann Sichtachsen blockieren
und das Sicherheitsgefühl beeinträchtigen. Verkehrsberuhigende Maßnahmen sollten deshalb
immer auch mit dem örtlichen Parkraumangebot abgestimmt werden.

• Gestalterische Einbindung: In Wohnquartieren sind Maßnahmen gefragt, die sich funktional und
optisch in das Wohnumfeld einfügen – z. B. durch Begrünung, alternative Materialien oder
Möblierung.

Sobald die relevanten Streckenabschnitte analysiert und geeignete Maßnahmen identifiziert
wurden, erfolgt eine Priorisierung über eine Kosten-Nutzen-Betrachtung. Die Umsetzung soll
schrittweise erfolgen – beginnend mit den Maßnahmen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Wirksamkeit, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit aufweisen.

1.2.2
Handlungsfeld 1

Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren

Stand: 15.07.2025 Handlungskonzept – Masterplan Mobilität Sankt Augustin 23

AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Stadt Sankt Augustin
❖ Planungsbüro für die 

Durchführung
❖ Schulen, Kitas, soziale 

Einrichtungen im Quartier
❖ Anwohnende /  

Nachbarschaftsinitiativen
❖ Polizei

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

❖ Städtebauliche 
Konzepte zur 
Quartiers- und 
Ortsteilentwicklung 
(Menden, Hangelar)

❖ Förderrichtlinie 
Nahmobilität NRW 
(FöRi-Nah)



Der Radverkehr trägt zu einer umweltbewussteren und gesundheitsfördernden Fortbewegung bei.
Daher wurden die Bedingungen für das Radfahren in der Vergangenheit bereits nach Möglichkeit
verbessert. Für das Stadtgebiet liegen derzeit ein Radverkehrskonzept des Rhein-Sieg-Kreises aus
dem Jahr 2014 sowie ein im Jahr 2017 beschlossenes kommunales Radverkehrskonzept vor.
Darüber hinaus wird derzeit eine planerische Konzeption zur regional bedeutsamen
Radpendlerroute Lohmar - Siegburg – Sankt Augustin – Bonn erstellt (siehe 3.3 – Attraktive
Radpendlerrouten entwickeln).

Aufgrund neuer Entwicklungen der Regelwerke, insbesondere der in Kürze neu aufgelegten
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), wird die Aktualisierung des städtischen
Radverkehrskonzepts sowie die Zusammenführung der zurzeit geplanten und darüber hinaus
notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs angeregt. Ein Maßnahmenkataster
sollte entsprechend aktualisiert oder neu erstellt werden, um alle Maßnahmen zur Förderung des
Radverkehrs zusammenzustellen, sie mit Kostenschätzungen zu versehen und hinsichtlich ihrer
erwarteten Auswirkungen und Kosten zu priorisieren. Dies kann als Grundlage für die Verwaltung
zur Übersicht über die umzusetzenden Maßnahmen, zur Mittelplanung im Rahmen des städtischen
Haushaltes oder der Akquise von Fördergeldern dienen. Als Grundlage dient die im Zuge des
Masterplans Mobilität erfolgte Bestandserfassung. Zielsetzung ist der Aufbau einer den geltenden
Richtlinien entsprechenden und benutzendenfreundlichen Radverkehrsinfrastruktur für den
Alltagsverkehr.

Die auf Basis der entwickelten Grundnetze sowie der durchgeführten Mängelerfassung
identifizierten Lücken im Radverkehrsnetz sollen dabei systematisch und flächendeckend
geschlossen werden. Hierzu ist, neben weiteren Maßnahmen, der Neu- oder Ausbau der
Radverkehrsinfrastruktur erforderlich. In Sankt Augustin bestehen hierbei Herausforderungen im
Hinblick auf die Umsetzung geplanter Maßnahmen, insbesondere aufgrund der anspruchsvollen
natur- und artenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Zuständigkeit unterschiedlicher
Straßenbaulastträger. Auch wenn einzelne Maßnahmen zum Lückenschluss, aufgrund der
genannten Rahmenbedingungen zunächst mit erhöhtem Aufwand verbunden erscheinen ist es
dennoch wesentlich, bestehende Handlungsbedarfe transparent zu benennen und zu
dokumentieren. Auf diese Weise können die Voraussetzungen für eine spätere Umsetzung sowie
eine entsprechend priorisierte Berücksichtigung in der übergeordneten Planung möglicherweise
verbessert werden.

BESCHREIBUNG

1.2.3
Handlungsfeld 1

Radverkehrskonzept fortschreiben

Wirkung

€€€€

Kosten

1.1
1.2
1.3

3.4
4.1
4.3

Ziele Umsetzung

mittelfristig
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Im Rahmen des vorliegenden Konzeptes wurde bereits eine erste, vorläufige Bestandserfassung
durchgeführt, welche die bestehende Infrastruktur in Sankt Augustin untersucht. Die
Analyseergebnisse sind diesem Steckbrief in Form von thematischen Karten als Anlage beigefügt.

HANDLUNGSSCHRITTE

Hinweis zur Neuauflage der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)

Eine Neuauflage der ERA ist derzeit in Arbeit und wird für 2025 erwartet. Es kann daher sinnvoll sein, die
Veröffentlichung abzuwarten, damit Neuerungen bereits im Rahmen der Katastererstellung berücksichtigt
werden können.

Quelle: Planungsbüro VIA eG
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Der Fokus der Analyse liegt auf dem Alltagsradverkehr, weshalb Strecken mit Bedeutung für den
Freizeitverkehr, insbesondere der Siegtal-Radweg, nicht untersucht worden sind. Die B56 wurde
aufgrund eines bereits laufenden eigenständigen Planungsprozesses nicht in die
Bestandserfassung einbezogen.

Im Rahmen der Analyse wurde bereits eine Klassifizierung in Belastungsbereiche nach den ERA
2010 vorgenommen. Abhängig von der angeordneten Geschwindigkeit und der Verkehrsbelastung
werden unterschiedliche Führungsformen als geeignet angesehen. Bei gering belasteten Straßen
kann der Radverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt werden, wohingegen bei stärkerer
Belastung und Geschwindigkeit eine Trennung von Rad- und Kfz-Verkehr notwendig ist. Eine
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h kann, bei gleichbleibender
Verkehrsstärke, dazu führen, dass der Belastungsbereich verringert und damit eine Führung des
Radverkehrs im Mischverkehr gemäß den ERA als geeignet angesehen wird. Dies eröffnet,
insbesondere in beengten Ortsdurchfahrten, die Möglichkeit, den Radverkehr ohne separate
Infrastruktur dennoch angemessen zu berücksichtigen und zu fördern.

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Bestandserfassung mit den Zielvorgaben des
Radverkehrsnetzes (siehe B – Grundlagen für die Netzplanung) abgeglichen, um zu prüfen, ob die
geeignete Führungsform vorliegt. Bereiche, in denen die vorhandene Infrastruktur nicht den
Vorgaben der ERA entspricht, wurden als Netzlücken gekennzeichnet.

Aufbauend auf den vorhandenen Konzeptionen und auf den im Masterplan Mobilität durchgeführten
Analysen werden folgende weiterführende Arbeitsschritte vorgeschlagen:

Schritt 1: Maßnahmenkataster erstellen und priorisieren

Zunächst sind sämtliche bereits geplanten Maßnahmen sowie Maßnahmenvorschläge aus
bestehenden Radverkehrskonzeptionen systematisch in ein detailliertes Maßnahmenkataster zu
überführen. Ein strukturiertes Kataster gewährleistet eine transparente Übersicht und unterstützt
eine zielgerichtete und priorisierte Umsetzung der Maßnahmen. Im Zuge der Erstellung des
Katasters ist zudem zu prüfen, welche Maßnahmen aus den vorliegenden Konzepten bereits
realisiert worden sind. Darüber hinaus sind sowohl kurzfristig umsetzbare Maßnahmen
(sogenannte Sofortmaßnahmen) als auch kleinere infrastrukturelle Maßnahmen mit hohem
Verbesserungspotenzial zu identifizieren und gesondert auszuweisen.

Schritt 2: Umsetzung von Sofortmaßnahmen und Finanzierung durch Fördermittel sichern

Es ist davon auszugehen, dass die bauliche Umsetzung der im Maßnahmenkataster enthaltenen
Vorhaben nicht ausschließlich aus Mitteln des städtischen Haushalts finanziert werden kann. Vor
diesem Hintergrund kommt der Einwerbung von Fördermitteln eine besondere Bedeutung zu.
Hierzu können einschlägige Förderprogramme des Landes sowie des Bundes in Anspruch
genommen werden. Maßgeblich ist hierbei, die vorgesehenen Maßnahmen förderkonform
aufzubereiten, sodass sie den jeweiligen Vorgaben und Richtlinien der Fördermittelgeber
entsprechen.

Parallel zur Fördermittelakquise können die im ersten Schritt identifizierten Sofortmaßnahmen
umgesetzt werden, sofern hierfür keine Förderung erforderlich ist. Es ist zwingend darauf zu
achten, dass Maßnahmen, für die Fördermittel beantragt sind oder beantragt werden sollen, nicht
vor der Förderzusage bzw. der Genehmigung eines „vorzeitigen Maßnahmenbeginns“ begonnen
werden, da ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn im Sinne der Förderrichtlinien förderschädlich ist.

Hinweis zur Förderung von Radverkehrskonzepten

Es kann durchaus sinnvoll sein, Maßnahmen des Radverkehrs mit Maßnahmen des Fußverkehrs zu
kombinieren, um die Chance auf Fördermittel zu erhöhen. Durch Änderungen in der Förderrichtlinien
werden zukünftig nur noch Konzeptionen förderfähig sein, in denen explizit die Nahmobilität als Ganzes,
also die Kombination aus Rad- und Fußverkehr, bearbeitet wird. So ist die Erarbeitung des
Maßnahmenkatasters nur förderfähig, wenn dieses im Rahmen eines Nahmobilitätskonzeptes erarbeitet
wird.



Schritt 3: Mittelfristige Schließung von Netzlücken / bauliche Umsetzung des Maßnahmenkatasters

Ein zentrales Ziel der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts ist es, bestehende Lücken im
Radverkehrsnetz zu schließen. Dafür müssen Maßnahmen zur Schaffung durchgängiger
Verbindungen konsequent vorangetrieben werden. Die Umsetzungsreihenfolge richtet sich dabei
nach der Priorisierung im Maßnahmenkataster. Diese kann jedoch bei Bedarf angepasst werden.

Schritt 4: Bürgerbeteiligung und Kommunikation

Um die Umsetzung transparent zu gestalten, kann ein digitales Umsetzungsmonitoring eingeführt
werden. Abgeschlossene Baumaßnahmen sollen weiterhin öffentlichkeitswirksam – beispielsweise
durch Presseartikel oder -mitteilungen – bekannt gemacht werden. Es kann sinnvoll sein, diesen
Schritt mit weiteren Kampagnen oder Veranstaltungen zu kombinieren (siehe 2.7 –
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsangebote verstetigen).

Parallel hierzu ist die Bekanntmachung des bestehenden Rückmeldesystems über den
Mängelmelder in der CityKey-App von besonderer Relevanz. Durch die aktive Einbindung der
Bürgerinnen und Bürger wird eine niederschwellige Möglichkeit geschaffen, Hinweise auf
bestehende Missstände zu übermitteln und unmittelbar mit der Verwaltung in Kontakt zu treten.
Seitens der Verwaltung sind die notwendigen personellen und organisatorischen Ressourcen
bereitzustellen, um eine sachgerechte Bearbeitung sowie eine zeitnahe Rückmeldung zu den
eingegangenen Mitteilungen sicherzustellen.
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AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Stadt Sankt Augustin
❖ Weitere Baulastträger 

(Landesbetrieb 
Straßen.NRW, Bund)

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

❖ Radverkehrskonzept 
der Stadt Sankt 
Augustin

❖ Entwicklung von 
Nahmobilitätsachsen 
(z.B.: Fahrradstraßen)

❖ RadPendlerRouten
❖ Fahrradparken / B+R

❖ Förderrichtlinie für 
Nahmobilität (FöRi-Nah)

Erläuterungen zu den Kartenwerken – Belastungsbereiche und
Netzlücken

Die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA 2010) geben vor, welche
Art der Radverkehrsführung in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung
(gemessen in Kfz/h) und der gefahrenen Geschwindigkeit (in km/h) geeignet
ist. Dabei erfolgt eine Einteilung in vier Belastungsbereiche:

Belastungsbereich I: Bei geringer Kfz-Belastung sind Führungsformen im
Mischverkehr, also gemeinsam mit dem motorisierten Verkehr, in der Regel
ausreichend.

Belastungsbereiche II und III: In diesen Übergangsbereichen kommen
sogenannte Mischformen zum Einsatz – etwa das „Duale System“, das die
Markierung von Schutzstreifen auf der Fahrbahn mit der Möglichkeit
kombiniert, auch den Gehweg (beschildert mit „Radfahrer frei“) zu nutzen.

Belastungsbereich IV: Bei hoher Verkehrsbelastung und Geschwindigkeit ist
eine baulich getrennte Radverkehrsführung notwendig, z. B. durch
Radwege.

Eine Netzlücke liegt dann vor, wenn im Bestand keine Radverkehrsführung
vorhanden ist oder die vorhandene Führung nach ERA 2010 als nicht
geeignet angesehen wird. Auch unzureichende Ausführungen –
beispielsweise zu schmale Radwege – gelten als Netzlücken, da sie den
Anforderungen der ERA an eine sichere und komfortable
Radverkehrsführung nicht entsprechen.

Abb.: Belastungsbereiche zur 
Vorauswahl der geeigneten 
Führungsform, Quelle: ERA 2010, 
Seite 19
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AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Stadt Sankt Augustin
❖ Nachbarkommunen
❖ Rhein-Sieg-Kreis 

(federführend)
❖ Für Natur- und 

Landschaftsschutz 
zuständige Behörden

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

❖ Radverkehrskonzept 
Stadt Sankt Augustin

❖ Radverkehrskonzept des 
Rhein-Sieg-Kreises

❖ Studie zur 
Radpendleroute Hennef –
Sankt Augustin –
Troisdorf

❖ Agglomerationskonzepts 
der Region Köln/Bonn e.V. 

• Vorplanung für die jeweiligen Streckenabschnitte und Entwicklung der jeweiligen
Führungsformen und Querschnitte

• Prüfung der planungsrechtlichen Umsetzbarkeit

• Kostenschätzung

Abb.: Beschlossener Verlauf der Radpendlerroute auf dem Gebiet der Stadt Sankt Augustin (Quelle: Stadt Sankt Augustin)



Die Zukunft der Mobilität liegt in der intelligenten Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel. Wer
heute mobil ist, nutzt nicht nur ein einziges Fortbewegungsmittel, sondern kombiniert flexibel Auto,
Bus, Bahn oder Fahrrad. Multimodalität ermöglicht es, für jede Strecke das passende
Verkehrsmittel zu wählen – sei es das eigene Fahrrad, ein Leihrad aus einem Bikesharing-System,
Carsharing für größere Entfernungen oder den ÖPNV für den täglichen Arbeitsweg.

Besonders wichtig für eine reibungslose Vernetzung sind einerseits nutzendenfreundliche
Buchungs- und Bezahlsysteme, die per Smartphone den einfachen Zugang zu unterschiedlichen
Mobilitätsangeboten ermöglichen. Andererseits ist die räumliche Vernetzung an zentralen Punkten
in Form von Mobilstationen wichtig, um die Übergänge zwischen den Verkehrsmitteln nahtlos zu
gestalten. Daneben spielt auch die Zuwegung zu den Mobilitätsstationen eine gewichtige Rolle.
Denn falls diese aus den Wohnquartieren nicht durchgängig und sicher erreichbar sind, bleibt die
Nutzung mäßig. Zuführende Routen in Form von Nahmobilitätsachsen werden somit zum wichtigen
Schlüssel, damit der Umstieg auf nachhaltige und effiziente Verkehrsmittel attraktiv wird.

Eine gut vernetzte Mobilität fördert nicht nur den Klimaschutz, sondern verbessert auch die
Lebensqualität: Weniger Staus, eine gerechtere Aufteilung des öffentlichen Raums und mehr
Möglichkeiten für umweltfreundliche Fortbewegung sind das Ziel einer modernen, multimodalen
Verkehrsplanung in Sankt Augustin.

Die Handlungsempfehlungen zum Ausbau der vernetzten Mobilität werden in folgenden
Steckbriefen operationalisiert:

3.4.
Handlungsfeld 3

Vernetzte Mobilität ausbauen
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3.4.1 Mobilstationen vervollständigen

3.4.2 Nahmobilitätsachsen gezielt entwickeln und schrittweise ausbauen

3.4.3 Sharing-Angebote weiterentwickeln

3.4.5 Mobilstationen vervollständigen

3.4.4 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ausbauen

EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK

Foto: Planungsbüro VIA eG



Um den Umstieg zwischen den Verkehrsmitteln zu vereinfachen, bieten Mobilstationen die
Möglichkeit, eine Vielzahl von Mobilitätsangeboten an einem Ort zu bündeln und zu vernetzen.
Neben den Basisverkehrsmitteln des ÖPNV werden unter anderem Parkmöglichkeiten für Pkw und
Fahrräder sowie Sharing-Systeme angeboten, wie beispielsweise das in Sankt Augustin verfügbare
„RSVG-Bike“ oder stationsbasierte Carsharing-Angebote. Weitere Serviceeinrichtungen, wie
digitale Fahrgastinformationen, ein übersichtliches Orientierungssystem, Taxistände, Möglichkeiten
zur Fahrradreparatur oder Ladeinfrastruktur, ergänzen das Angebot je nach Standorttyp. So
stehen zahlreiche Mobilitätsoptionen zur Verfügung. Mobilstationen stellen in einem vernetzten
und nachhaltigen Verkehrssystem in Zukunft somit die Kristallisationspunkte zum Umstieg
zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln dar.

Zur Einführung von Mobilstationen in Sankt Augustin wurde im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises ein
Feinkonzept (2021) erarbeitet, das umsetzungsorientierte Empfehlungen beinhaltet, um insgesamt
fünf Standorte zu Mobilstationen auszubauen:

• Hangelar Ost (Stadtbahnhaltestelle)
• Hangelar Mitte (Stadtbahnhaltestelle)
• Hangelar West (Stadtbahnhaltestelle)
• Sankt Augustin Kloster (Stadtbahnhaltestelle)
• Sankt Augustin Zentrum (Stadtbahnhaltestelle)
• Mülldorf (Stadtbahnhaltestelle)

Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen werden folgende Mobilstationen zunächst zurückgestellt:

• Menden Bahnhof
• Menden Markt.

Seit 2018 ist in Sankt Augustin Zentrum die erste Mobilstation in Betrieb, hier fehlt nur noch die
Stele im landesweit einheitlichen mobil.nrw-Design, in dem alle Mobilstation in NRW langfristig
einheitlich gestaltet werden sollen. Weitere ergänzende, kleinräumig wirksame Mikro-Standorte in
einzelnen Wohngebieten und Ortsteilen können die Effektivität der zentralen Standorte erhöhen
und die Angebote der vernetzten Mobilität weiter verbreiten. Langfristig soll in Sankt Augustin ein
dichtes Netz an Mobilstationen entstehen, sodass innerhalb von maximal zehn Gehminuten aus
allen bebauten Bereichen eine Mobilstation erreichbar ist. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die
Nahmobilitätsachsen aus Steckbrief 3.4.2 ein wichtiges verbindendes Infrastrukturelement bilden.

Der vorliegende Steckbrief stellt den Rahmenplan für die zukünftige Ausweisung von
Mobilstationen im Stadtgebiet dar. Hierzu wird eine Einstufung der Mobilstationen anhand ihrer
räumlichen Lage und Verknüpfungsrelevanz vorgenommen. Neben den zentralen Mobilstationen an
den Stadtbahnhaltepunkten soll langfristig ein flächendeckendes Netz in allen Stadtteilen sowie an
wichtigen innerstädtischen Verknüpfungspunkten entstehen.

BESCHREIBUNG

3.4.1
Handlungsfeld 3

Mobilstationen vervollständigen
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Konkret ist für das Stadtgebiet, aufbauend auf das Kreiskonzept, ein abgestuftes System von
Mobilstationen mit den Kategorien L – M – S - Q geplant, das sich in der Anzahl der verfügbaren
Angebote der vernetzten Mobilität sowie bei den Serviceleistungen und Abstellmöglichkeiten
unterscheidet. Die Systematisierung der Verknüpfungspunkte unterstützt eine bedarfsgerechte
Verortung und Ausstattung entsprechend der örtlichen Rahmenbedingungen, Anforderungen und
Potenziale. So entsteht ein abgestimmtes und effizientes Netz nutzendenfreundlicher
Verknüpfungspunkte mit hohem Wiedererkennungswert:

HANDLUNGSSCHRITTE

Die Verortung der Mobilstationen und die Auswahl der Stationstypen erfolgt anhand folgender
Kriterien:

• Vorhandenes Mobilitätsangebot (Bahn, Bus, RSVG-Bike)
• Fahrgastaufkommen
• Wichtige POI1 sowie Quell- und Zielpunkte mit hohem Verkehrsaufkommen durch

Verkaufsflächen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen etc.
• Einwohnerdichten
• Ergebnisse Feinkonzept Mobilstationen des Rhein-Sieg-Kreises

Ausstattungsmerkmale Typ L
groß

Typ M
mittel

Typ S
klein

Typ Q
im Quartier

Bahn- oder Stadtbahnhaltepunkt X

Bushaltestelle mit hochwertigem 
Wetterschutz

X

Park+Ride-Stellplätze (X)

Kiss+Ride-Stellplätze (X)

Fahrradabstellanlage (überdacht) x x x X

Fahrradbox x X

CarSharing-Station x (X) X

BikeSharing-Station x x x X

Lademöglichkeit für E-Autos (X) (X) X

Mobil.nrw-Stele x X

Dynamisches 
Fahrgastinformationssystem

x X X

Rad-Self-Service-Stele x X

Post-Paket-Station (SmartLocker) x X

Kiosk / Bäckerei (X) (X)

Gepäckschließfächer (X)

Offenes W-LAN x (X)

Trinkwasserspender (X) (X) (X)

1POI (Points of Interest, dt. Interessanter Ort): Bezeichnung für Orte, die aufgrund ihrer infrastrukturellen, wirtschaftlichen oder
gesellschaftlichen Bedeutung von besonderem Interesse sind (z. B.: Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, oder kulturelle Einrichtungen)

Tabelle: Eigene Darstellung nach Feinkonzept Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis, Planersocietät/ZIV 2021, S.227ff.
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In einem ersten Schritt sind die vom Kreis identifizierten Stationen auszubauen, da hier das
höchste Potenzial besteht.

Folgende Textpassagen sind dem Feinkonzept Mobilstationen des Rhein-Sieg-Kreises (2021, S.
227ff.) entnommen:

Hangelar Ost (Stationsgröße L)

Der Stadtbahnhalt Hangelar Ost verfügt bereits über den Großteil der Mindestausstattungen. Der
Standort liefert jedoch noch Potenzial für zusätzliche Ausstattungselemente. Die Haltestelle
befindet sich am Rande des Ortsteils Hangelar im Übergangsbereich zum Stadtteil Sankt Augustin-
Ort. Der Standort bietet sich für eine Verknüpfung zwischen dem MIV und der Stadtbahn an. Es wird
empfohlen, an dieser Stelle ein Carsharing-Angebot zu schaffen sowie Parkplätze mit E-
Ladesäulen auszustatten.

Hangelar Mitte (Stationsgröße L)

Auch der Stadtbahnhalt Hangelar Mitte ist derzeit bereits sehr gut ausgestattet. Neben der Stele,
die als Markenzeichen einer Mobilstation gilt, wird empfohlen, nördlich der Gleise weitere
überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten vorzusehen. Am Standort Hangelar Mitte ist bereits eine
extern betriebene Fahrradservicestation vorhanden. Diese könnte von der Stadt mitgenutzt
werden, um zusätzliche Fahrradangebote (z. B. Vermietung Lastenrad) zu schaffen.

Kloster (Stationsgröße L)

An der Haltestelle Kloster verkehrt derzeit ausschließlich die Stadtbahn. In Bezug auf die
Mindestausstattungen einer Mobilstation sind hier bereits viele Anforderungen erfüllt. In
fußläufiger Entfernung existiert die Bushaltestelle Kinderkrankenhaus. Die beiden Haltestellen
liegen jedoch auch nach einer geplanten Verlegung der Bushaltestelle weiterhin räumlich
voneinander getrennt. Daher ist eine ausreichend wegweisende Beschilderung einzurichten.

Menden Bahnhof (Stationsgröße L)

Durch den Ausbau zur S-Bahn-Strecke befindet sich diese Station noch teilweise im Umbau. Die
Mobilstation befindet sich auf Gelände der Deutschen Bahn, dennoch liegt die Zuständigkeit für die
Errichtung einzelner Elemente einer Mobilstation bei der Stadt. Insbesondere das Umfeld der
Station ist aus städtebaulichen Punkten zu reorganisieren.

Menden Markt (Stationsgröße M)

Bei der Station Menden Markt handelt es sich um eine Bushaltestelle. Im Umfeld der Station sind
ca. 190 neue Wohneinheiten in Planung. Von Seiten der Stadt ist eine Neugestaltung der Station
inkl. barrierefreiem Ausbau und neuer Anordnung der Haltepositionen in Diskussion. Zukünftig soll
es zwei parallel gegenüberliegende Bussteige geben. Detaillierte Planungen lagen zum Zeitpunkt
der Untersuchung jedoch noch nicht vor.“

Darüber hinaus bestehenden für folgende Standorte schon konkrete Planungen, u.a. der Ausbau
oder die Modernisierung der B+R-Abstellmöglichkeiten:

• Hangelar West

• Sankt Augustin Zentrum

• Mülldorf
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Folgende projektorganisatorische Schritte geben Hinweise für die Umsetzung der Vorschläge:

Konzeptphase

• Gründung einer Projektarbeitsgruppe mit Festlegung von Federführung und 
Arbeitsprogramm

• Priorisierung der Standorte

Planungsphase

•Klärung Zuständigkeiten

•Prüfung Flächenbedarfe und Clearing von Flächenverfügbarkeiten

•Prüfung notwendiger Anschlüsse (Strom etc.), erforderliches Mobiliar

•Erstellung von Vorentwürfen je Station

•Klärung Betreibendenmodelle für die Ausstattungsmerkmale

Realisierungs-
phase

•Beantragung Förderung

•Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Vergabeprozess

•Bauabnahme > Inbetriebnahme des Mobiliars

•Marketingmaßnahmen

Beim Ausbau sollte der Fokus zunächst auf einer Vervollständigung der Ausstattung der
Mobilstationen an den Stadtbahnhaltepunkten liegen.

In einem weiteren Schritt sollte eine Mobilstation je Stadtteil bzw. an den wichtigen Haltepunkten
längs der hochwertigen Buskorridore errichtet werden.

AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Stadt Sankt Augustin
❖ Rhein-Sieg-Kreis
❖ RSVG
❖ SWB
❖ go.Rheinland
❖ Sharing-Anbieter 

(Carsharing, Bikesharing 
und E-Tretroller)

❖ Betreibende von 
Elektrizitätsinfrastruktur

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

❖ Mobilstationenkonzept 
go.Rheinland

❖ Feinkonzept 
Mobilstationen des 
Rhein-Sieg-Kreises 
(2021)

❖ Radverkehrskonzept 
(2017)

❖ Förderrichtlinie für 
Vernetzte Mobilität und 
des 
Mobilitätsmangements
(FöRi-MM)

Abb.: Möglicher Ablauf der Vervollständigung von Mobilstationen (Quelle: eigene Darstellung)



Sankt Augustin setzt auf den gezielten Ausbau von Nahmobilitätsachsen, um den Fuß- und
Radverkehr sicherer und attraktiver zu gestalten. Durch die Schaffung hochwertiger
Nahmobilitätsachsen werden wichtige zentrale Versorgungsgebiete, Mobilstationen und Schulen
direkt und komfortabel verbunden. Diese Routen bilden somit auch das Scharnier zur
Radpendlerroute, indem sie die letzte Meile von diesen und den Mobilstationen in die Wohngebiete
herstellen. Nahmobilitätsachsen erhöhen auch die flächenhafte Wirkung der Stadtbahn. Die in der
Karte dargestellten Routen basieren auf dem Grünen Netz, welches mit dem Grundnetz Radverkehr
festgelegt worden ist (siehe 0.1 – Steuerungselement Grundnetze). Die Nahmobilitätsachsen
verlaufen auf Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen und abseits der klassifizierten
Hauptverkehrsstraßen. Sie bilden die Hauptrouten für den Rad- und Fußverkehr im Nebennetz und
sind durch bauliche Maßnahmen oder Markierungslösungen aufzuwerten.

BESCHREIBUNG

3.4.2
Handlungsfeld 3

Nahmobilitätsachsen gezielt entwickeln 
und schrittweise ausbauen
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Die Auswahl der dargestellten Korridore für die Nahmobilitätsachsen erfolgt basierend auf der
Zuordnung von Straßenabschnitten im Grundnetz Radverkehr, bisherigen Planungen der
Stadtverwaltung im Rahmen des Radverkehrskonzeptes aus dem Jahre 2017 sowie den
Verknüpfungen zu den angedachten Standorten von Mobilstation und den Übergängen zu den
Radpendlerrouten.

Im Rahmen einer vertieften Umsetzungsplanung ist als nächstes die Ausgestaltung der einzelnen
Abschnitte der Nahmobilitätsachsen zu prüfen und zu planen. In Kombination mit dem Steckbrief
1.2.3. „Radverkehrskonzept fortschreiben“ muss eine detaillierte Maßnahmenplanung samt
Infrastrukturkataster erstellt werden.

Im Rückgriff auf das grüne Netz des Grundnetzes Radverkehr werden folgende
Infrastrukturelemente vorgeschlagen:

• Tempo 30-Zonen

• Straßen mit Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit

• Fahrradstraßen

• Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich

• Verkehrsberuhigter Bereich1

• Gemeinsame Geh-/Radwege durch Grün- und Parkanlagen

• Ggf. Führung über landwirtschaftliche Wege2

• Nahmobilitätsfreundliche Umgestaltung der Knotenpunkte (Minikreisverkehre mit
Fußgängerüberwegen an allen Seitenarmen, Aufpflasterungen, Bevorrechtigung etc.)

1 Hinweis: In verkehrsberuhigten Bereichen gilt die festgelegte Höchstgeschwindigkeit auch für Radfahrende – da diese in der Regel schneller
als Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind, wird nicht nur der Kfz-Verkehr, sondern auch der Radverkehr gezielt ausgebremst.
Verkehrsberuhigte Bereiche im Bestand sind daher akzeptabel, sollten jedoch im Grundnetz Radverkehr nicht neu ausgewiesen werden.

2 Hinweis: Insbesondere in Natur- und Landschaftsschutzgebieten unterliegt der Neu- und Ausbau von Radwegen strengen Vorgaben des
Natur- und Artenschutzes. Dies gilt auch dann, wenn bestehende landwirtschaftliche Wege für den Radverkehr, beispielsweise durch
Verbreiterung, ausgebaut werden sollen. In solchen Fällen sind die entsprechenden Vorschriften sorgfältig zu prüfen.

HANDLUNGSSCHRITTE

Wirkung
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AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Stadt Sankt Augustin
❖ Schulen 
❖ Polizei 
❖ Feuerwehr
❖ Ggf. Verkehrsunter-

nehmen, ADFC

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

❖ Grundnetz Radverkehr
❖ Radverkehrskonzept 

(2017)
❖ Radverkehrskonzept 

des Rhein-Sieg-Kreises 
(2014)

❖ Planungen zu 
Radpendlerrouten im 
Rhein-Sieg-Kreis

Für die Optimierung des 
Radverkehrs existieren 
verschiedene Förder-
möglichkeiten, z.B. über die 
Förderrichtlinie für Nah-
mobilität (FöRi-Nah);
Für entsprechend aktuelle 
Förderprogramme siehe 
Förderfinder des Landes 
NRW. (Link).

Folgende weitere Verfahrensschritte sind anzugehen:

• Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde und Erstellung eines Vorentwurfes der 
betreffenden Abschnitte

• Abstimmung mit Politik sowie mit Trägern öffentlicher Belange 

• Antrag auf Förderung bei geeignetem Förderprogramm (siehe unten) 

• Erstellung eines konkreten Beschilderungsplanes in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrs-
behörde 

• Durchführung einer Ausschreibung für die Markierungsarbeiten.

Bei Umsetzung eines Abschnittes im Rahmen eines Straßenausbau- und -sanierungsprogramms
erfolgt die eine möglichst zeitgleiche Umsetzung.

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Land/NRW/nahmobilitaet.html
https://www.foerderfinder.nrw.de/
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Handlungsfeld 3

Nahmobilitätsachsen gezielt entwickeln und schrittweise ausbauen
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Gut verfügbare Sharing-Angebote unterstützen die Wahlfreiheit bei der Verkehrsmittelwahl. Diese
befinden sich zum einen an den Mobilstationen, zum anderen sind sie in den Wohngebieten verteilt.
Im Stadtgebiet von Sankt Augustin gibt es bereits zwei Standorte für stationsgebundenes
Carsharing mit insgesamt sechs Fahrzeugen. Eine deutliche Qualitätsverbesserung beim Bike-
Sharing-System steht ab Sommer 2025 an. Dann werden die Verleihsysteme in Bonn und im
gesamten Rhein-Sieg-Kreis zusammengeführt und sind voll flexibel nutzbar. Aktuell gibt es 23
Ausleihstationen und 75 RSVG-Leihräder im Stadtgebiet von Sankt Augustin. Des Weiteren bieten
zwei private Anbieter jeweils maximal 150, also insgesamt 300 E-Tretroller im Stadtgebiet an.

Die Nutzung der bestehenden Sharing-Angebote soll regelmäßig evaluiert werden, um das Angebot
flexibel anpassen zu können. Perspektivisch ist ein bedarfsorientierter Ausbau der Sharing-
Angebote vorgesehen. Dabei sollen mehr stationsgebundene Angebote für eine höhere Abdeckung,
bessere Erreichbarkeit und somit eine intensivere Nutzung sorgen und Konflikte, wie sie durch auf
dem Gehweg abgestellte E-Tretroller entstehen, vermieden werden. Kostenlose Testzeiträume,
beispielsweise im Rahmen von Mobilitätstestwochen oder zeitlich befristeten vergünstigten
Angeboten, können zu einer höheren Bekanntheit und Nutzung führen. Sofern neue Sharing-
Angebote auf den Markt kommen, sollte geprüft werden, ob und inwieweit diese sinnvoll in das
bestehende Mobilitätssystem integriert werden können.

BESCHREIBUNG

3.4.3
Handlungsfeld 3

Sharing-Angebote weiterentwickeln
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In Absprache mit den Betreibenden der Sharing-Angebote sollte ein kontinuierliches Monitoring
erfolgen, um die Effizienz und den Nutzen zu steigern. Die Standorte der Stationen sollten
regelmäßig hinsichtlich ihrer Nachfrage überprüft und gegebenenfalls angepasst werden,
insbesondere im Zuge des Ausbaus der Mobilstationen.

Um Nutzungskonflikte mit dem Fußverkehr zu minimieren, sollten die Abstellflächen von E-
Tretrollern und RSVG-Bikes in beengten Straßenzügen sowie stark frequentierten Bereichen
einheitlich geregelt werden. Neuere Sharing-Fahrzeuge bieten zunehmend die Möglichkeit, mittels
Geofencing die Abstellflächen genau zu lokalisieren und so Fehlabstellungen zu vermeiden. Für die
RSVG-Stationen wurde dies teilweise schon umgesetzt. In einem nächsten Schritt sollte daher für
Bereiche mit hohem Konfliktpotenzial ein einheitliches Markierungskonzept entwickelt werden, um
stadtweit konfliktarme Abstellflächen zu schaffen.

HANDLUNGSSCHRITTE

AKTEURE SCHNITTSTELLEN

❖ Stadt Sankt Augustin
❖ RSVG
❖ E-Tretroller-

Anbietende

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

❖ Feinkonzept 
Mobilstationen des 
Rhein-Sieg-Kreises 
(2021)

❖ Neues gemeinsames 
nextbike-Konzept der 
Stadt Bonn und des 
Rhein-Sieg-Kreises

❖ Sharingangebote werden 
entweder 
eigenwirtschaftlich 
betrieben (E-Tretroller, 
Carsharing) oder über die 
ÖPNV-Umlage des Rhein-
Sieg-Kreises finanziert 
(RSVG-Bike).
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Im Rahmen der angestrebten Mobilitätswende spielt der Ausbau einer bedarfsgerechten
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge eine zentrale Rolle. Ziel der Stadt Sankt Augustin ist es,
den Aufbau der Ladeinfrastruktur strategisch und zukunftssicher zu gestalten, um der steigenden
Zahl an E-Fahrzeugen gerecht zu werden. Hierzu wurde ein bereits ein umfassendes Konzept
erstellt, das auf einer differenzierten Analyse von Fahrzeugbestand, Siedlungsstruktur,
Parkraumverfügbarkeit und Nutzungsszenarien basiert. Die Planung berücksichtigt verschiedene
Anwendungsszenarien (z. B. Laden zu Hause, bei der Arbeit, im öffentlichen Raum oder an Lade-
Hubs) und zielt darauf ab, die Ladeinfrastruktur vorrangig dort zu errichten, wo Fahrzeuge ohnehin
längere Zeit stehen. Dies umfasst vor allem Wohngebiete, Gewerbestandorte sowie Points of
Interest (POI).

Die Umsetzung erfolgt bedarfs- und standortbezogen in enger Abstimmung mit Energieversorgern
und potenziellen Betreibenden.

BESCHREIBUNG

Handlungsfeld 3

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
ausbauen

1. Aufbau einer internen Projektstruktur

• Verwaltungsinterne Bündelung der Zuständigkeiten des Bereiches Ladeinfrastruktur

• Festlegung klarer Verantwortlichkeiten für Planung, Abstimmungsprozesse und
Umsetzungskontrolle

2. Ableitung kommunaler Ausbauziele

• Festlegung konkreter Ausbauziele entlang der im Konzept definierten Anteil elektrifizierter
Fahrzeuge (EV-Anteile - 20 %, 50 %, 100 %) und Zeithorizonte

• Orientierung an realistischen Zwischenzielen bis 2027/2030

3. Priorisierung und Aktivierung identifizierter Standorte

• Nutzung der vorgeprüften Mikrostandorte aus dem Standortkonzept als Grundlage für die
Umsetzungsplanung

• Prüfung kurzfristig umsetzbarer Standorte, hinsichtlich Netzverfügbarkeit und Flächenhoheit,
wurde bereits im Rahmen der Konzepterarbeitung durchgeführt

4. Dialog mit Netzbetreibenden und Energieversorgern

• Frühzeitige Abstimmung über Netzanschlusskapazitäten, insbesondere an Standorten mit
hohem Bedarf, wurde im Rahmen der Konzepterarbeitung durchgeführt

• Integration technischer Rahmenbedingungen in die Standortentscheidung

HANDLUNGSSCHRITTE 
(in Anlehnung an das „Konzept zum Aufbau einer bedarfsorientierten Ladeinfrastruktur in Sankt Augustin“)
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5. Durchführung einer Markterkundung

• Ermittlung potenzieller Betreibender und Kooperationsmodelle für Planung, Bau und Betrieb der
Ladeinfrastruktur

• Vorbereitung einer transparenten Vergabestruktur zur Umsetzung

6. Integration in städtebauliche und verkehrsplanerische Prozesse

• Sicherstellung, dass Ladeinfrastruktur mit Stadtbild, Mobilitätszielen und Verkehrsführung in
Einklang steht

• Berücksichtigung von Fuß- und Radverkehr sowie Barrierefreiheit bei der Standortplanung

7. Einbindung von Unternehmen und Öffentlichkeit

• Informations- und Beteiligungsangebote für Unternehmen und Bürger*innen

• Förderung privatwirtschaftlicher Ladeangebote, insbesondere im Bereich Mehrfamilienhäuser
und Gewerbe

8. Monitoring und Fortschreibung

• Aufbau eines Monitoringsystems zur Erfolgskontrolle (z. B. Anzahl Ladepunkte, Auslastung,
Nutzendenfeedback)

• Dynamische Fortschreibung des Konzeptes auf Basis neuer Daten und Entwicklungen
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Ein wesentliches Argument für die Nutzung des Fahrrades, insbesondere im Alltagsverkehr, sind
sichere und bequeme Abstellmöglichkeiten. Wenn das Abstellen eines Fahrrades am Zielort
schwierig oder umständlich ist, wird das Fahrrad möglicherweise gar nicht erst genutzt. Ebenso
von Bedeutung ist das wohnortbezogene Fahrradparken.

Im Radverkehrskonzept 2017 hat die Stadt Sankt Augustin einen erhöhten Bedarf an
Fahrradabstellanlagen an wichtigen Standorten festgestellt. Darauf aufbauend wurde 2020 ein
Konzept für das Fahrradparken an öffentlichen Einrichtungen entwickelt und schrittweise
umgesetzt. Inzwischen wurden an vielen Orten im Stadtgebiet neue Abstellanlagen geschaffen.

Seit Januar 2024 regelt zudem eine neue Stellplatzsatzung Anzahl und Qualität von
Fahrradabstellmöglichkeiten in Abhängigkeit von der jeweiligen Nutzung.

Auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Mobilstationen spielt das Fahrradparken eine
zentrale Rolle, da die Kombination aus Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr als wichtiger Beitrag
zur Verkehrswende gilt. Nutzende von Bike+Ride-Anlagen stellen ihre Fahrräder oft für längere
Zeit an Haltestellen ab. Vor allem durch immer höherpreisige Fahrräder – insbesondere E-Bike und
Pedelecs – steigen die Bedarfe an einbruchs- und vandalismussicheren Abstellmöglichkeiten.
Zudem sollten Bike+Ride-Anlagen kostenfrei nutzbar sein oder alternativ die Preise für Park+Ride-
Anlagen entsprechend angehoben werden, um einen Anreiz zur Nutzung des Fahrrads zu schaffen.
Darüber hinaus sollten die vorhandenen Abstellanlagen in regelmäßigen Abständen auf Sauberkeit
und abgestellte „Schrotträder“ überprüft werden. Um die Nutzung der Anlagen für alle attraktiv zu
halten, muss ein Konzept für den Umgang mit fahruntüchtigen Rädern entwickelt werden, das klare
Kriterien für das Entfernen unbrauchbarer Fahrräder und deren Entsorgung oder
Weiterverwertung festlegt.

Mit dem Feinkonzept für Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis existiert ein konkreter
Maßnahmenplan, der auch Vorschläge für das Fahrradparken an wichtigen Haltepunkten der
Stadtbahn umfasst. Dabei ist vorgesehen, bestehende Fahrradboxen aufzuwerten und in ein
überregionales, NRW-weites Buchungssystem zu integrieren. Zudem sollte die Auslastung der
Abstellanlagen regelmäßig überprüft werden, um bei Bedarf gezielt Maßnahmen zum Ausbau oder
zur Erweiterung der Kapazitäten ergreifen zu können.

BESCHREIBUNG

3.4.5
Handlungsfeld 3

Fahrradparken und Bike+Ride an ÖPNV-Haltepunkten 
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Schritt 1: Wartung und regelmäßige Überprüfung der bestehenden Abstellanlagen

Um die Attraktivität und Funktionalität der Fahrradabstellanlagen langfristig zu gewährleisten, ist
eine regelmäßige Wartung und Überprüfung unerlässlich. Dabei sollten zentrale Aspekte wie die
subjektive Sicherheit der Nutzenden berücksichtigt werden. Hierzu zählen die allgemeine
Sauberkeit, eine ausreichende Beleuchtung sowie die Identifikation und Entfernung von
Schrotträdern. Zudem ist eine systematische Funktionsprüfung erforderlich, um Schäden oder
Mängel frühzeitig zu erkennen und instand zu setzen.

Ergänzend sollte die Auslastung der Anlagen regelmäßig erfasst werden, um Engpässe zu
identifizieren und gegebenenfalls Erweiterungen oder Umstrukturierungen zu planen.

HANDLUNGSSCHRITTE

Wirkung

€€€€

KostenZiele Umsetzung

mittelfristig4.1
4.3
5.5

Foto: Planungsbüro VIA eG
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Schritt 2: Umsetzung des Mobilstationen-Feinkonzeptes – Radabstellanlagen

Das Mobilstationen-Feinkonzept für den Rhein-Sieg-Kreis sieht gezielte Maßnahmen zur
Verbesserung der Fahrradabstellmöglichkeiten vor. Dazu gehört insbesondere die qualitative
Aufwertung bestehender Fahrradboxen sowie deren Integration in ein überregionales, NRW-weites
Buchungssystem, um eine benutzendenfreundliche und digitale Verwaltung zu ermöglichen. Für die
Anschaffung dieser Anlagen stellt go.Rheinland einen Rahmenvertrag zur Verfügung, der bereits
die Anbindung an das Buchungsportal radbox.nrw umfasst und auch den Bestellprozess
erleichtert.

An Standorten mit hoher Auslastung sollte zudem geprüft werden, ob eine Erweiterung der
Abstellkapazitäten erforderlich ist. Durch diese Maßnahmen kann die Verknüpfung von Fahrrad und
öffentlichem Nahverkehr optimiert und ein nachhaltiger Mobilitätswandel aktiv unterstützt werden.

Abb.: Fahrradboxen in Rheinbach (Quelle: Planungsbüro VIA eG) Abb.: Bedienterminal einer Fahrradbox
(Quelle: Planungsbüro VIA eG)


